
Link: https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/12053 

Abschnitt 8 
 

Prüfung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses und 
des qualifizierenden Hauptschulabschlusses 
 
§ 46 
Teilnahme an der Abschlussprüfung 
(1) Schüler der Klassenstufe 9 im Hauptschulbildungsgang nehmen 
an der Prüfung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses und des 
qualifizierenden Hauptschulabschlusses (Abschlussprüfung) teil. 
(2) 1Schüler der Klassenstufe 9 im Realschulbildungsgang können 
auf Antrag der Eltern aus wichtigem Grund, insbesondere, wenn 
sie die Oberschule verlassen wollen, zur Abschlussprüfung 
zugelassen werden. 2Der Schüler wechselt mit der Zulassung zur 
Prüfung in den Hauptschulbildungsgang. 3Die bisher erreichten 
Noten aus dem Realschulbildungsgang gehen in den 
Hauptschulbildungsgang über.. 

§ 47 
Schriftliche Prüfungen 
(1) 1Schriftliche Prüfungen sind in den Fächern Deutsch, 
Mathematik und Englisch zu erbringen. 2Im Fach Englisch besteht 
die schriftliche Prüfung aus einem schriftlichen Teil und einem 
praktischen Teil mit Aufgaben zur mündlichen 
Sprachkompetenz. 3Der praktische Teil ist eine Gruppenprüfung 
mit zwei, im Ausnahmefall drei Prüfungsteilnehmern. 4Er soll bei 
zwei Prüfungsteilnehmern 20 Minuten und bei drei 
Prüfungsteilnehmern 30 Minuten dauern. 
(2) Prüfungsteilnehmer an sorbischen Schulen können anstelle der 
schriftlichen Prüfung im Fach Deutsch an der schriftlichen Prüfung 
im Fach Sorbisch teilnehmen. 
(3) Die Aufgaben für die schriftlichen Prüfungen mit Ausnahme der 
Aufgaben für den praktischen Teil im Fach Englisch werden von der 
obersten Schulaufsichtsbehörde zentral gestellt. 
(4) 1Die Arbeitszeit beträgt für die schriftlichen Prüfungen 
1. im Fach Deutsch 180 Minuten, 
2. im Fach Mathematik 180 Minuten, 
3. im Fach Englisch für den schriftlichen Teil oder in der 
Herkunftssprache 90 Minuten und 
4. im Fach Sorbisch 180 Minuten.  
2Die zusätzlich gewährte Einlesezeit bei schriftlichen Prüfungen 
beträgt in der Regel 15 Minuten. 3Sie wird nicht auf die Arbeitszeit 
angerechnet. 4Die Dauer der Einlesezeit ist jeweils landeseinheitlich 
in den Prüfungsunterlagen ausgewiesen. 

§ 48 
Mündliche Prüfungen und 
zusätzliche mündliche Prüfungen 
(1) 1Die mündlichen Prüfungen umfassen zwei weitere, schriftlich 
nicht geprüfte Fächer. 2Der Prüfungsausschuss soll bei der 
Festlegung der Fächer die Wünsche des Prüfungsteilnehmers 
berücksichtigen. 3§ 37 Absatz 1 Satz 3 bis 5 und Absatz 2 bis 5 gilt 
entsprechend. 
(2) 1Der Prüfungsteilnehmer kann auf Antrag in bis zu 2 Fächern 
eine zusätzliche mündliche Prüfung ablegen. 2§ 36 Absatz 2 findet 
keine Anwendung. 3§ 37 Absatz 1 Satz 4 und 5, Absatz 2 bis 5 
sowie § 42 Absatz 1 Satz 2 gelten entsprechend. 

§ 49 
Durchführung und Bewertung der Abschlussprüfung 
Es gelten die §§ 34, 35, 36 Absatz 2 und 3 Satz 4 bis 6 sowie 
Absatz 7, § 38 Absatz 1 Satz 3 bis 6, Absatz 2 bis 4, §§ 41 und 44 

entsprechend.  
§ 50 
Feststellung der Endnote 

(1) Vor Beginn der Prüfung ist für jedes Fach eine Jahresnote aus 
den im Laufe der Klassenstufe 9 erbrachten Leistungen zu bilden 
und in den Prüfungsunterlagen zu dokumentieren. 
(2) 1Die Endnote eines Prüfungsfaches wird aus der Jahresnote 
und der Prüfungsnote zu gleichen Teilen gebildet. 2Über die 
Endnote entscheidet bei schriftlichen Prüfungen der Prüfungs-
ausschuss und bei mündlichen Prüfungen der Fachausschuss. 3Über 
die Endnote im Fach Englisch entscheidet der Fachausschuss. 
(3) 1Im Fall des § 36 Absatz 2 wird die Endnote im Fach Englisch 
aus der Jahresnote in diesem Fach und der Prüfungsnote in der 
Herkunftssprache zu gleichen Teilen gebildet. 2Über die Endnote 
entscheidet der Prüfungsausschuss. 3Die Prüfungsnote in der 
Herkunftssprache, die Jahresnote im Fach Englisch und eine 
Erläuterung der Notenbildung sind im Zeugnis zu vermerken. 
(4) In Prüfungsfächern, in denen eine zusätzliche mündliche 
Prüfung erbracht wurde, wird die Endnote zu je einem Drittel aus 
der Jahresnote, der Prüfungsnote und der Note der zusätzlichen 
mündlichen Prüfung gebildet. 
(5) Die Endnote in Fächern, in denen ein Prüfungsteilnehmer nicht 
geprüft wird, entspricht der Jahresnote. 

§ 51 
Erwerb des Hauptschulabschlusses und des 
qualifizierenden Hauptschulabschlusses, Zeugnis 
(1) 1Den Hauptschulabschluss erwirbt der Prüfungsteilnehmer, 
wenn alle Endnoten mindestens „ausreichend“ sind oder die nicht 
ausreichenden Leistungen nach Maßgabe des § 28 Absatz 2 und 3 
ausgeglichen werden können. 2Der Prüfungsteilnehmer erhält ein 
Zeugnis über den Erwerb des Hauptschulabschlusses. 
(2) 1Den qualifizierenden Hauptschulabschluss erwirbt der 
Prüfungsteilnehmer der Klassenstufe 9, wenn er die 
Voraussetzungen gemäß Absatz 1 erfüllt und wenn 
1. 
der Durchschnitt aller Endnoten des Hauptschulabschlusses nicht 
schlechter als 3,0 ist und in keinem Fach eine schlechtere Endnote 
als „ausreichend“ erreicht wurde sowie 
2. 
in allen Prüfungen mindestens die Prüfungsnote „ausreichend“ 
erreicht wurde. 
2Die Voraussetzung des Satzes 1 Nummer 2 ist auch erfüllt, wenn 
in einem Prüfungsfach eine zusätzliche mündliche Prüfung 
abgelegt wird und die Durchschnittsnote aus der schriftlichen und 
der zusätzlichen mündlichen Prüfung mindestens „ausreichend“ 
ist. 3Der Prüfungsteilnehmer erhält ein Zeugnis über den Erwerb 
des qualifizierenden Hauptschulabschlusses. 
(3) 1Über das Bestehen der Abschlussprüfung entscheidet der 
Prüfungsausschuss nach Vorliegen aller Endnoten in einer 
Schlusssitzung. 2Diese ist von einem Mitglied des 
Prüfungsausschusses zu protokollieren. 
(4) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses teilt dem 
Prüfungsteilnehmer das Ergebnis der Abschlussprüfung mit. 
(5) Schüler, die nach Absatz 1 Satz 1 den Hauptschulabschluss nicht 
erwerben, erhalten einen dem Hauptschulabschluss 
gleichgestellten Abschluss, sofern sie die Anforderungen von 
Absatz 1 Satz 1 dann erfüllen, wenn für die Berechnung der 
Endnoten die Prüfungsnoten nicht berücksichtigt werden. 

§ 52 
Wiederholung der Klassenstufe 9 
Schüler, die im Hauptschulbildungsgang weder den 
Hauptschulabschluss noch einen diesem gleichgestellten 
Abschluss erworben haben, können die Klassenstufe 9 einmal 
wiederholen. 

 


